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Baurechtliche + planerische Rahmenbedingungen 
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Zonenplan 
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Amtliche Vermessung 1:2000 
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Baurecht 

Kenndaten und baurechtliche Grundlagen für Parzelle Kat. Nr 5134 

Grundstückfläche 1209m2

Bau- und Zonenordnung (BZO) Gemeinde Wohlen vom 5. Oktober 1994 / Teilrevision 2023 / IVHB 

V. Zone für öffentliche Bauten 

Art. 20 
Grundmasse Für die Zone für öffentliche Bauten gelten die kantonalrechtlichen 
Bauvorschriften. Gegenüber Grundstücken, die in einer anderen Zone liegen, sind 
die Abstände der betreffenden Zone einzuhalten 

Planungs- und Baugesetz (PBG) Kanton Zürich vom 7.September 1975 mit Änderungen bis 1. Dez. 2024 / IVHB 

2. Fassadenhöhe 

§ 278 
A. Begriff/Messweise 1 Die Fassadenhöhe ist der grösste Höhenunterschied 

zwischen der Schnittlinie der Fassadenflucht mit der Oberkante der 

Dachkonstruktion und der dazugehörigen Fassadenlinie. 

2 Bei Flachdachbauten wird die Fassadenhöhe bis zur Oberkante der Brüstung bzw. des 

Geländers gemessen, es sei denn, die Brüstung oder das Geländer ist um mindestens 1 m 

gegenüber der Fassadenflucht zurückversetzt. 

§ 279 
B. Mass/Berechnung 1 Die höchstzulässige Fassadenhöhe beträgt unter Vorbehalt der 

Bestimmungen über die Hochhäuser 25 m. 

2 Im Übrigen bestimmen die Gemeinden die zulässige Fassadenhöhe. 

Sie können vorsehen, dass die zulässige Fassadenhöhe auch durch Verkehrsbaulinien 

bestimmt wird. Entscheidend ist das geringere Mass 

§ 280 
3 Die Fassadenhöhe aufgrund der Verkehrsbaulinien ergibt sich aus deren um einen Neuntel 

vergrösserten Abstand und kann um das Mass einer allfälligen Gebäuderückversetzung erhöht 

werden. Sie gilt bis auf eine Tiefe von 15 m. Im Bereich unterschiedlicher Baulinien-abstände 

Ist bis auf eine Tiefe von 15 m der grössere Abstand massgebend. 

4 Wird die Konstruktionsstärke der Wärmedämmung grösser als 20 cm, so darf die zulässige 

Fassadenhöhe im entsprechenden Umfang, jedoch höchstens um 25 cm, überschritten 

werden. 

3. Grenzabstände von Nachbargrundstücken 

§ 269 
Andere Gebäude 1 Alle andern Gebäude dürfen, sofern nicht der Grenzbau vorgeschrieben 

oder erlaubt ist, die im Abstand von 3,5 m parallel zur Grenze verlaufende Linie nicht 

überschreiten. 

II Abweichungen 2 Der Abstand von 3,5 m gilt ohne Rücksicht auf Lage und Tiefe der 

beteiligten Grundstücke seitlich innerhalb von 20 m ab der Verkehrsbaulinie oder der sie 

ersetzenden Baubegrenzungs-linie; ab 12 m über dem massgebenden Terrain vergrössert er 

sich weiter hinten und rückwärtig um das Mass der Mehrhöhe, unter Vorbehalt der 

Bestimmungen für Hochhäuser, jedoch höchstens auf 16,5 m. 

3 Durch nachbarliche Vereinbarung kann unter Vorbehalt einwandfreier wohnhygienischer und 

feuerpolizeilicher Verhältnisse ein Näherbaurecht begründet werden 

Anmerkung: 

Die umliegenden Parzellen befinden sich im Eigentum der Gemeinde Fällanden. 

In Absprache mit der Auftraggeberin kann allseitig von der Möglichkeit eines Näherbaurechts ausgegangen werden. 
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Baurecht / Servitute 
Anmerkung: 

Liegt gemäss Plänen im Bereich des Gartens und tangiert 

den Neubau nicht. 
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Öffentliches Eigentum 

Plan öffentliches Eigentum 
Grundeigentum der Gemeinde Fällanden 

Stand März 2024 

Legende 

fa / 
Eigentum 

Gemeinde Fällanden, Liegenschaften 
Gemeinde Fällanden, Strassen 

Berechtigung (öffentlicher Eigentümer) 
Spezialfall: Schwarz = mehrere öffentliche Eigentümer 

Selbstdauerndes Recht (Baurecht) 
Datum Datenausgabestelle 

Berechtigung (privater Eigentümer) 
Plan Nr. erstellt 

0 Kaj 5 02 
Baurecht auf öffentlichem Eigentum 
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Schutzobjekte 
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Schutzobjekt Inv. Nr. II /5 

(...)Auszug: 

4. Empfehlungen 

Wir empfehlen dem Gemeinderat von Fällanden, das Gebäude gestützt auf § 211 PBG unter Schutz zu stellen. 

Die Unterschutzstellung kann durch Verfügung oder mittels eines Vertrags zwischen der Eigentümernin und der 

Gemeinde erfolgen (§ 205 PBG). 

Anmerkung: Die Empfehlung erfolgt aus fachlicher Sicht. Die Abwägung, ob das öffentliche Interesse am Erhalt eines 

wichtigen historischen Bauzeugen oder am Bauprogramm der Schule überwiegt, obliegt dem Gemeinderat. 

Zu bedenken ist, dass der Verlust des Hauses unwiderruflich ist, die Bedürfnisse der Schule aber vielleicht auch 

andersartig (ev. unter Einbezug des bestehenden Baus) verwirklicht werden können. 

Als provisorisches Schutzziel kann z.Z. folgendes festgehalten werden: 

Zu erhalten sind: 

Integral die Gebäudeform. Anbauten und Dachaufbauten sind nicht zu gestatten. 

Integral die primäre Bausubstanz (Natursteinmauerwerk, Dachkonstruktion). Schadhafte Bauteile sind in passendem 

Material zu ersetzen. 

Integral die Fassadenordnung (Fensterachsen). 

Die Fassadengestaltung, soweit sie dem historischen Erscheinungsbild entspricht: Fenstergewände, Zahnschnittfries, 

Dachuntersicht. Künftige Aussenrenovationen sollten die Wiederherstellung der originalen Gestaltung oder eine stilge-

rechte Annäherung daran zum Ziel haben. 

Die innere Gliederung. Anpassungen an veränderte Bedürfnisse sind dabei denkbar, sofern die gegebene Struktur be-

rücksichtigt bleibt. 

Die originalen Ausstattungselemente (Wandtäfer in der Stube, Treppenhaus soweit mit anderen Vorschriften vereinbar, 

allenfalls noch vorhandene und heute verdeckte Bauteile). 

Die Umgebungsgestaltung mit Grünflächen und Baumbestand. 

Anmerkung: Diese Schutzvorstellungen sind provisorisch und bei einer förmlichen Unterschutzstellung zu ergänzen und 
gegebenenfalls zu präzisieren. 

A. D’Andrea 

Gutachten zur Schutzwürdigkeit, Maurstrasse 25, Fällanden AD&AD April 2013 
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Fotos 
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Bauliche Vorgaben Schulhausanlagen 

Auszug 
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Projektstudie 
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Bauliche Vorgaben - Raumprogramm 

"Altes Lehrerhaus" 
Maurstrasse 25 
8117 Fällanden 

Raumprogramm 
Machbarkeitsstudie 

Raumprogramm "Altes Lehrerhaus" 2038/2039 
Variante Hort, BNQ ca. 45% = 250 Mahlzeiten/Tag 

mögliche Lage 

Raum 
Fläche 

(m2) KIGA Primar Allgemein Summe 
Fläche 
Total Bemerkungen UG EG OG 

Hortküche, ca. 250 Mahlzeiten 70 1 1 70 x 

Verpflegungsraum (gleichz. Mehrzweckraum) 72 3 3 216 neben Küche 2x 1x 

Gruppenraum (an Verpflegung angeschlossen) 18 3 3 54 
kann mit Verpflegung 

zusammengefasst werden 
1x 2x 

Spielzimmer etc. 45 2 2 90 auf jedem Stock 1x 1x 

Ruhe- und Bewegungsraum 25 2 2 50 1x 1x 

Büro Leitung Tagesstrukturen 15 1 1 15 x 

Freizeitwerkstatt 90 1 1 90 x 

Garderobe / Vorzone 20 3 3 60 auf jedem Stock 1x 1x 1x 

Garderobe Personal 15 1 1 15 Nähe zu Toilette Betreuende x 

Sanitätszimmer 10 1 1 10 Nähe Büro Leitung x 

Lager 15 3 3 45 x 

Putzraum pro Geschoss 4 2 2 8 1 Putzraum/Geschoss 1x 1x 

Putzraum mit Maschine 7 1 1 7 gleiches Geschoss wie Küche x 

Toiletten 3 6 6 18 auf jedem Stock x x x 

Toilette (Betreuung und IV) 3 1 1 3 Nähe zu Garderobe Betreuende x 

m2 751 

Allgemeines: 
Basis bilden die Berichte Eckhaus: 
- Informationsanlass 18. April 2024 
- Szenarien Tagesstrukturen (Stand 
30.01.2025) 
- Berechnung mit 26 Regelklassen (KG mit 
21 Sus, PS mit 23 Sus) 
Annahme Schichtbetrieb (2 Schichten), ca. 30 Minuten Essenszeit je Gruppe --> ca. 130 Kinder in einer Schicht 

Schicht 1 = 12:15 bis 12:45 / Schicht 2 = 12:45 bis 13:15 

Liftanlage für Küchenwagen/Europaletten geeignet 

Freizeitwerkstatt im Gebäude integriert (separater Zugang). Möglichkeit die Fläche später in den Hort zu integrieren. 

Die Umgebungsfläche mit Spielmöglichkeiten etc. sollte ca. 600 m2 betragen. 
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Baulicher Kontext 

Primarschulanlage Lätten 

Mitten im Dorfteil Fällanden, direkt neben der Zwicky 

Fabrik und eingebettet in die wunderschöne Landschaft 

nahe dem Greifensee liegt die Schule Lätten, die grösste 

von drei Primarschulen in der Gemeinde Fällanden. Hier 

besuchen rund 500 Kinder die 1. – 6. Klasse sowie die 

sechs Kindergärten im Neubau Kindergarten und 

Tagesstrukturen. 

Mit dem Haus D wurden die sechs Kindergärten und 

Tagesstrukturen (Hort) in der Schulanlage Lätten zu-

sammengeführt. 

A Teamzimmer/Schulzimmer/Bibliothek 

B Werkraum/Schulzimmer 

C Hausdienst/ Schulzimmer/Musikschule 

D Schulleitung/Kindergarten/Tagesstrukturen 

E Mehrzweckgebäude 

F Tagesstrukturen 

Entsorgung 

Park-
platz 

F 

Zwicky 
fabrik 

D 

Alters-
zentrum 

C 

E 

Aussen-
platz 

A 

B 

Kinderhospiz 
(im Bau) 

Aussen-
platz 
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Erschliessung und Aussenraum 
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Situationsplan 
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Situationsplan 
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Grundrisse 

Dachgeschoss 1:200 
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Grundrisse 

Untergeschoss 1:200 
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Fassaden 
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Südostfassade 1:200 
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Skizze Bestand und Neubau 
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Referenzen Materialisierung aussen 
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Berechnungen SIA 416 
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GF/GV Berechnungen SIA 416 
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HNF / NNF / VF / FF / ANF Berechnungen SIA 416 
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UG Neubau NNF m2: 8.9 UG Altbau VF m2: 26.4 OG Neubau VF m2: 46.9 OG Altbau VF m2: 22.2 
UG Neubau VF m2: 49.6 UG Altbau FF m2: 17.5 
UG Neubau FF m2: 1.8 

Hauptnutzfläche HNF 

Nebennutzfläche NNF 

Verkehrsfläche VF 

Funktionsfläche FF 
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